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Gemeindeverwaltung

Veranstaltungen im Monat September 2023
So. 03.09.2023, ab 7.30 Uhr: Tagesausflug Obst- und Gartenbauverein zur Bundesgartenschau
Fr. 08.09.2023, ab 15:00 Uhr: Kinderfamilien-Nachmittag mit Zaubershow uvm., Kath. Pfarrheim
Sa. 16.09.2023: World Cleanup Day – Treffpunkt: Kath. Kirche Geroldshausen
16.+17.09.2023: Festtage zur Fahrzeugweihe der FF Moos
Mo. 18.09.2023, 19:30 Uhr: Planungstreffen Weihnachtsmarkt, Rathaus Geroldshausen
Do. 21.09.2023, 19:30 Uhr: Gründung eines Seniorenbeirats, Nebenraum Sportgaststätte
Sa. 30.09.2023. ab 18.00 Uhr: Die Vereinsheim-Wies’n vom SV Geroldshausen
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Aushang an den Gemeindetafeln.

Rathaus Geroldshausen
Hauptstraße 13 | 97256 Geroldshausen
Telefon 09366 510
E-Mail: gemeinde@geroldshausen.de
www.geroldshausen.de

Öffnungszeiten
Dienstag von 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
und jeden 1. Samstag im Monat
von 9:00 Uhr – 11:00 Uhr
Nächster Termin: Samstag, 02.09.2023

Bürgermeistersprechstunde:
Termine nach Vereinbarung

Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim
Rathausstraße 2 | 97268 Kirchheim
Telefon 09366 9061-0
verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de
www.kirchheim-ufr.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr*
Jeden 1. Samstag im Monat*, **:
8:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Nächster Termin: Samstag, 02.09.2023

* Einwohnermeldeamt (EWO): Bitte vorher Termin
vereinbaren.

** Am darauffolgenden Montag ist das EWO ge-
schlossen.
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Aktuelle Informationen der Gemeinde

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Sommerfest der FF Geroldshausen im Bir-
kenweg war ein voller Erfolg. Dank der schat-
tenspendenden Bäume und der großzügigen
Grasfläche hat unser Dorf eine tolle Festmeile
mit einem besonderen Charme.

Im August hatte der Gemeinderat Sommer-
pause, jedoch fand Ende Juli eine Sondersit-
zung statt. In einem Gespräch Anfang Juli hatte
die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen,
dass der Haushalt für das Jahr 2023, der
Mitte Juni beschlossen wurde, auch bei der Fi-
nanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 ein
Konsolidierungskonzept vorweisen muss, bei
dem die Einnahmen größer sind als die Ausga-
ben. Der überarbeitete Entwurf wurde schließ-
lich vom Gemeinderat angenommen.

In dieser Sondersitzung wurde der Gemeinde-
rat auch über eine zusätzliche Verzögerung im
Bauleitverfahren zum Bebauungsplan "Bild-
acker" informiert. Am 18.07.2023 erging über-
raschenderweise ein Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts infolge einer Klage eines Um-
weltverbandes. In diesem Urteil wurde festge-
stellt, dass die Bundesregierung eine EU-Richt-
linie im Rahmen des beschleunigten Verfah-
rens gemäß § 13b BauGB nicht umgesetzt hat.
Das Gericht kritisierte vor allem, dass bei die-
sem beschleunigten Verfahren keine Umwelt-
prüfung mit Umweltbericht durchgeführt wird.
Dieses Urteil hat weitreichende Auswirkungen
auf nationaler Ebene, die auch das Bauleitver-
fahren zum Bebauungsplan "Bildacker" (Moos)
betreffen, da es nach § 13b BauGB aufgestellt
wurde. Während der Gemeinderatssitzung
wurde vereinbart, zunächst die Begründung
des Urteils abzuwarten, bevor weitere Schritte
festgelegt werden können. Es steht jedoch be-
reits fest, dass eine Umweltprüfung mit

Umweltbericht üblicherweise ein Jahr in An-
spruch nimmt. Daher ist mit einer weiteren Ver-
zögerung zu rechnen, bis das Bauleitverfahren
abgeschlossen ist.

In der gemeinsamen Sitzung der Gemeinde-
räte von Geroldshausen, Kirchheim und Klein-
rinderfeld Mitte Juli wurde klar, dass die beiden
Nachbargemeinden für die Umsetzung der
energetischen Sanierung der Grundschule
und des Rathauses in Kirchheim im Rahmen
der EFRE-Förderung stimmen werden. Die Be-
schlüsse dazu liegen bereits vor. In gleicher
Sitzung wies ich auf die angespannten wirt-
schaftlichen und finanziellen Verhältnisse un-
serer Gemeinde hin. Auch sind die Kosten für
die energetischen Sanierungsmaßnahmen so-
wie die weiteren anstehenden Umbau- und
Ausbaumaßnahmen in Kleinrinderfeld für die
Erweiterungen der Mittagsbetreuung bisher
nicht in unserer Finanzplanung berücksichtigt.
Obwohl im Grundschulverband grundsätzlich
das Mehrheitsprinzip gilt, erklärten die 1. Bür-
germeister der beiden Nachbargemeinden,
dass sie die Entscheidung des Gemeinderats
unserer Gemeinde berücksichtigen werden.
Das bedeutet, wenn die Gemeinderäte in der
September-Sitzung gegen die energetische
Sanierung der Grundschule stimmen, werden
auch die Sanierungsmaßnahmen nicht durch-
geführt. Wir im Gemeinderat stehen vor einer
schwierigen Entscheidung in der September-
Sitzung: Entweder wir lehnen die energetische
Sanierung ab und bekommen den Schwarzen
Peter zugeschoben, oder wir akzeptieren die
Sanierung und belasten die Haushaltslage
noch weiter.

Auch in der Main-Post, Ausgabe vom
05.08.2023, wurde über die anspruchsvolle
Entscheidung des Gemeinderats berichtet. Die
Geschäftsführer des Dorfladens haben darauf
gedrungen, klarzustellen, dass er "nicht verant-
wortlich für die leere Kasse der Gemeinde" ist.
Es ist wichtig anzumerken, dass gemäß dem
Gemeinderatsprotokoll in dieser Ausgabe des
Mitteilungsblatts ein Raumkosten-Zuschuss
in Höhe von etwa 8.000 EUR für das Jahr 2023
bewilligt wurde. Es gab Missverständnisse im
Zusammenhang mit dem Artikel in der Main-
Post, der den Eindruck erwecken konnte, dass
der Dorfladen einen Zuschuss von 150.000
EUR erhalten würde.
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Für die ausgeschriebene Stelle als neuer Mit-
arbeiter im Bauhof sind neun Bewerbungen
eingegangen. In einem Gremium, das auch mit
Vertretern der Geroldshäuser Liste, Mooser
Liste und UWG besetzt war, haben sich fünf
Bewerber vorgestellt. Die Gemeinde freut sich,
Herrn Frank Deppisch zum 01.09.2023 als
neuen Mitarbeiter im Bauhof begrüßen zu dür-
fen.

Die Wiedereröffnung einer Arztpraxis in der
Gemeinde Geroldshausen ist zweifellos ein be-
deutender Glücksfall für die Bürgerinnen und
Bürger. Es ist bekannt, dass es normalerweise
eine Herausforderung darstellt, eine Arztpraxis
in einer Kommune zu etablieren, sei es auf-
grund fehlender geeigneter Räumlichkeiten,
Ärzte oder Kassensitze. Die Situation in Ge-
roldshausen ist jedoch anders, da alle drei As-
pekte erfolgreich gelöst wurden und die Räum-
lichkeiten sogar über einen barrierefreien Zu-
gang verfügen. Sowohl die Gemeinde Gerolds-
hausen als auch ihre Bürgerinnen und Bürger
sind äußerst dankbar dafür, dass unser ehema-
liger Arzt, Dr. Lauer, seine Praxisräume ver-
mietet und die Gemeinschaftspraxis Reim aus
Reichenberg hier in Geroldshausen eine Filiale
eröffnet. Der Gemeinderat war sich einig, das
Vorhaben zu unterstützen. Die Eröffnung im
Herbst 2023 wird zweifellos auf große Reso-
nanz stoßen. Wir im Gemeinderat sind uns si-
cher, dass das Wartezimmer stets gut gefüllt
sein wird.

Abschließend möchten Frau Simone Köller-
Hörner, unsere Seniorenbeauftragte, und ich
Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, herzlich zur
Gründungsveranstaltung eines Senioren-
beirats einladen. Diese Veranstaltung findet
am Donnerstag, den 21.09.2023, um 19:30 Uhr
im Nebenraum der Sportgaststätte statt. Des
Weiteren freue ich mich auf Ihr Kommen zur
Vorbesprechung des diesjährigen Weih-
nachtsmarktes. Diese wird am Montag, den
18.09.2023, um 19:30 Uhr im Rathaus Gerolds-
hausen stattfinden.

Ihr

Gunther Ehrhardt
1. Bürgermeister

Seniorenkreis
Geroldshausen – Moos

Wir treffen uns diesmal, wie bereits ange-
kündigt, am Mittwoch, 6. September

2023 ab 8.00 Uhr zum
Frühstück im I-Park-Hotel Kling-

holz/Reichenberg.
Wichtig für alle Teilnehmer:
Aus organisatorischen Gründen bitte Anmel-
dung bis 4. September 2023 bei:
Gudrun Bürger, Tel.: 990540 Ilse Knubel,
Tel.: 6175 Doris Krämer, Tel.: 234

Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt bitte
uns Bescheid geben.
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Abfallbeseitigung Notrufnummern und Notdienste

Müllabfuhrtermine
Restmülltonne: 01.09., 15.09., 29.09.
Biotonne: 08.09., 22.09.
Blaue Papiertonne: Freitag, 22.09.
Gelbe Tonne: Dienstag, 26.09.

Die Mülltonnen und gelben Tonnen sind erst
an den Abfuhrtagen (bis 6:00 Uhr) bereitzustel-
len; frühestens jedoch am Abend vorher. Nach
der Leerung sollten die Tonnen – soweit mög-
lich – unverzüglich, jedoch auf jedem Fall am
Abfuhrtag, wieder an ihren gewohnten Stand-
ort auf dem Grundstück zurück verbracht wer-
den.

Verkauf von Abfallsäcken für Restmüll
Rathaus Geroldshausen

Altbatterien- Annahmestellen
Wertstoffhof Klingholz

Altglas- und Altkleider-Container
Geroldshausen: Parkplatz Sporthalle
Moos: Wendeplatz Zum Abtsrain

Ansprechpartner für
Restmüll-, Bio-, Blaue-Tonne
Kommunalunternehmen Team Orange
Kunden-Center | Am Güßgraben 9 | 97209
Veitshöchheim| Tel. 0931 6156400

Ansprechpartner für Gelbe-Tonne
Knettenbrech + Gurdulic Franken GmbH & Co.
KG | Richthofenstr. 43 | 97318 Kitzingen | Tel.
09321 939411 | abfuhr-kt@kenttenbrech-gurdu-
lic.de

Wertstoffhof Klingholz
Dienstag 9:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 7:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 9:00 – 18:00 Uhr
Freitag 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag 9:00 – 14:00 Uhr

Weitere Informationen
Kostenlose Prospekte im Rathaus Geroldshau-
sen oder auf www.team-organge.info

Notrufnummern
Polizei: 110
Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 11 61 17

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereitschaftspraxis Würzburg
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 8 – 21 Uhr

Bereitschaftspraxis Kitzingen
Keltenstr. 67, 97318 Kitzingen
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 9 – 21 Uhr
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt hat bis
auf weiteres geschlossen.

Wenn es aufgrund der Erkrankung nicht mög-
lich ist, eine der Bereitschaftspraxen persön-
lich aufzusuchen und außerhalb der Öffnungs-
zeiten der Bereitschaftspraxis sowie der be-
handelnde Arzt/Hausarzt nachts sowie an Wo-
chenenden und Feiertagen nicht erreichbar ist,
ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter

Ruf-Nr. 116117
zu erreichen. Hier erfahren Sie, welcher Arzt in
der Region Bereitschaftsdienst hat.

Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der
Rettungsdienst unter der Ruf-Nr. 112 zu errei-
chen.

Fragen zu den Notdiensten beantwortet die zu-
ständige Bezirksstelle der KZVB,
Tel.: 0931/32114-11.

Zahnärztlicher Notdienst
Die zahnärztlichen Notdienste sind im Internet
unter www.notdienst-zahn.de unter der Rubrik
„Presse“ abrufbar.

Apotheken-Notdienstfinder
von jedem Handy ohne Vorwahl: 22 8 33 *
Festnetz: 0800 00 22 8 33 **
SMS: „apo“ an 22 8 33 *
*max. 69 ct/Min/SMS | **kostenlos
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Apothekendienstplan
27. August 2023 bis 28. September 2023

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils ab
08.00 Uhr früh und endet am nächsten Tag
um dieselbe Zeit. Änderungen vorbehalten!

Gruppe 1:
Apotheke am Rosengarten
Am Rosengarten 22, 97270 Kist
( 09306/3125
Schwalben-Apotheke Knaus-Center
Marktbreiter Str. 11, 97199 Ochsenfurt
( 09331/983377
27.08., 07.09., 18.09.

Gruppe 2:
Brunnen-Apotheke
Aug.-Bebel-Str. 55-59, 97297 Waldbüttel-
brunn
( 0931/3043020
Rats-Apotheke
Hauptstr. 31, 97199 Ochsenfurt
( 09331/2340
28.08., 08.09., 19.09.

Gruppe 3:
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße
Hauptstr. 34, 97204 Höchberg
( 0931/48444
Stadt-Apotheke
Hauptstr. 40, 97199 Ochsenfurt
( 09331/2330
29.08., 09.09., 20.09.

Gruppe 4:
St. Sebastian-Apotheke
Hauptstr. 24, 97246 Eibelstadt
( 09303/8448
Tauber-Apotheke
Rothenburger Str. 1, 97285 Röttingen
( 09338/981824
30.08., 10.09., 21.09.

Gruppe 5:
Klingentor-Apotheke
Tückelhäuser Str. 9, 97199 Ochsenfurt
( 09331/80665
Riemenschneider-Apotheke
Hauptstr. 19, 97249 Eisingen
( 09306/1224
31.08., 11.09., 22.09.

Gruppe 6:
Apotheke Kleinrinderfeld
Jahnstr. 1, 97271 Kleinrinderfeld
( 09366/9801103

Schloss-Apotheke
Schlossplatz 5, 97340 Marktbreit
( 09332/3046
Stern-Apotheke
Würzburger Str. 20, 97215 Uffenheim
( 09842/444
01.09., 12.09., 23.09.

Gruppe 7:
Engel-Apotheke
Hauptstr. 23, 97199 Ochsenfurt
( 09331/87700
St.-Martin-Apotheke
Würzburger Str. 3, 97264 Helmstadt
( 09369/980280
02.09., 13.09., 24.09.

Gruppe 8:
St.-Michaels-Apotheke
Würzburger Str. 2, 97268 Kirchheim
( 09366/6933
Stadt-Apotheke im Edeka-Markt
Nürnberger Str. 5, 97215 Uffenheim
( 09842/953540
03.09., 14.09., 25.09.

Gruppe 9:
Adler-Apotheke
Marktstr. 6, 97340 Marktbreit
( 09332/3423
Marien-Apotheke
Würzburger Str. 5-7, 97234 Reichenberg
( 0931/661030
04.09., 15.09., 26.09.
Franken-Apotheke
Ansbacher Str. 5, 97215 Uffenheim
( 09842/8271
15.09., 26.09.

Gruppe 10:
Engel-Apotheke im Mainärztehaus
Jahnstr. 5, 97199 Ochsenfurt
( 09331/9833378
Rathaus-Apotheke
Würzburger Str. 6, 97292 Uettingen
( 09369/2755
05.09., 16.09., 27.09.

Gruppe 11:
Florian-Geyer-Apotheke
Marktplatz 11, 97232 Giebelstadt
( 09334/99917
06.09., 17.09., 28.09.
Schwanen-Apotheke
Marktplatz 8, 97239 Aub
( 09335/595
04.09., 06.09., 17.09., 28.09.
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Bericht aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 11.07.2023:

Aktuelle Entwicklungen im Öffentlichen Nahverkehr mit Bus und Bahn

Umbau Bahnhof Geroldshausen und Bahnübergang Bahnstraße / Albertshäuser Straße / Haupt-
straße
Auf Nachfrage der Verwaltung am 22.06.2023 zu dem Schreiben der Gemeinde vom 17.05.2023 hat die
Bayerische Eisenbahngesellschaft zunächst telefonisch erklärt, dass eine höhenfreie Radunterführung in
der VAST vereinbart wurde. Ansprechpartner - insbesondere auch wegen der Übermittlung eines Vertrags
zum Bahnhofsumbau - wäre die DB. Deshalb hat die Verwaltung sowohl die DB Station & Service also
auch die DB Netz am gleichen Tag angeschrieben und um Übermittlung des Vertragsentwurfes zum Bahn-
hofsumbau sowie um Stellungnahme gebeten:

1. „Laut dem Protokoll der Besprechung am 06.02.2023 zu der Vorstellung der Machbarkeitsstudie ist
keine höhenfreie Radunterführung eingeplant, obwohl diese in der o. g. VAST vereinbart wurde. In der
Gemeinderatssitzung am 09.05.2023 (siehe unser Schreiben vom 17.05.2023) wurden Vorschläge ge-
macht, wie eine höhenfreie Radunterführung mit einer 6% igen Steigung errichtet werden könnte.

2. Die Gemeinde hat gestern den Notarvertrag mit dem Grundstückseigentümer wegen der Errichtung ei-
nes Gehwegs an der Hauptstraße Richtung Bahnübergang unterzeichnet. Sollte bis zum 31.12.2027 der
Gehweg nicht errichtet ist, wurde mit dem Eigentümer ein Rücktrittsrecht des Eigentümers vereinbart.
Bitte geben Sie zum Sachstand wegen der Planungen zum Umbau des Bahnübergangs Bahnstraße /
Albertshäuser Straße / Hauptstraße Rückmeldung.

3. In diesem Zusammenhang wird auch um Mitteilung gebeten, ob es möglich ist das ca. 25 m² große Teil-
grundstück von Flurnr. 185, Gemarkung Geroldshausen, zur Errichtung des Gehwegs der Gemeinde
Geroldshausen kostenlos zu überlassen.

4. Schon durch den Umbau des Bahnhofs Geroldshausen sollen sich die Schließzeiten am Bahnübergang
Hauptstraße / Bahnstraße / Albertshäuser Straße verkürzen. Es wird um Rückmeldung gebeten.“

Der Eingang des Schreibens wurde von der DB bestätigt. Eine Rückmeldung ist bisher nicht erfolgt. Des-
halb hat die Verwaltung versucht, die zuständigen Mitarbeiter telefonisch zu erreichen.

Errichtung eines P&R Parkplatzes auf dem Bahngelände Bahnstraße
Am 28.06.2023 hat ein P&R-Strategieworkshop des Landkreises und der Stadt Würzburg mit den Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern und den ÖPNV-Beauftragten des Landkreises sowie den Stadträtinnen
und Stadträten der Stadt Würzburg stattgefunden. Dabei wurden potenzielle Standorte von P&R-Parkplät-
zen gesucht und bewertet. Es wurde festgestellt, dass das Bahngelände an der Bahnstraße in

Der Gemeinderat hat mehrmals darüber beraten, ob in den Protokollen die Namen der Gemeinderäte
aufgeführt werden sollen. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte waren sich einig, dass eine sacho-
rientierte Beratung und dementsprechende Beschlüsse gefasst werden sollen. Dafür ist eine Nennung
der Namen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte im Protokoll eher hinderlich. Was nicht bedeutet,
dass teilweise heftig um die „richtige Lösung“ mit unterschiedlichen Meinungen gerungen wird. Dem
Gemeinderat geht es um Geroldshausen und Moos und nicht um „Parteipolitik“. So entscheidet jede
Gemeinderätin, jeder Gemeinderat und der Vorsitzende nach besten Wissen und Gewissen für oder
gegen einen Beschlussvorschlag. Manchmal wurde von den Bürgerinnen und Bürgern erklärt, „man
müsse doch wissen, wen man (wieder) wählen kann“. Dazu hat der Gemeinderat eine Antwort: „Kommen
Sie in eine Sitzung oder sprechen Sie Ihre Gemeinderätin, Ihren Gemeinderat, Ihre 3. Bürgermeisterin,
Ihren 2. Bürgermeister oder Ihren 1. Bürgermeister an. Wir freuen uns auf den Meinungsaustausch!“

Sie haben Interesse, regelmäßig vor der Gemeinderatssitzung über den Termin und die Tagesordnung
per E-Mail informiert zu werden? Dann können Sie die PDF-Datei mit der Tagesordnung über eine E-
Mail an verteiler@geroldshausen.de bestellen. Zurzeit nutzen mehr als 60 Interessierte diesen Service
der Gemeindeverwaltung.

Im Folgenden wird die Stimmverteilung der Beschlüsse nur dann aufgeführt, wenn sie nicht einstimmig
gefasst wurden.
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Geroldshausen ein großes Potential wegen des Bahnhaltepunkts hat, obwohl er nicht an einer Hauptpend-
lerrichtung liegt. Er wurde von den Teilnehmern wegen der guten Wirksamkeit und Umsetzbarkeit priori-
siert. Außerdem wurde eine virtuelle Busspur während des Berufsverkehrs auf der B 19 beim Zubringer zur
Anschlussstelle Heidingsfeld angeregt.

Der Vorsitzende fügt hinzu, dass ein Gespräch mit der Bayerischen Staatsregierung geplant ist, das Vorha-
ben aber vorerst nicht umgesetzt wird.

Neuausschreibung der Bus-Linie 312 zum 01.09.2024 bis voraussichtlich 2026/2027
Im Zuge der Neuausschreibung des Linienkorridors 3 (südl. Landkreis) wird laut APG ebenfalls die Linie
312 zum 01.09.2024 neu vergeben, welche die Bedienung der Gemeinde Geroldshausen – insbesondere
Moos – gewährleistet. Die Linie wird für einen begrenzten Zeitraum bis zur Reaktivierung des Bahnhofes
Heidingsfeld West ausgeschrieben, wobei der aktuelle Fahrplan im Wesentlichen unverändert bleiben wird.

Reaktivierung des Bahnhofs Heidingsfeld West
Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) setzte im Zuge der Reaktivierung des Bahnhofs Heidingsfeld
West voraus, dass auch die Buslinien 311 und 312 angepasst und Parallelverkehre zum Zug vermieden
werden. Die Linien der APG sollen nach Reaktivierung des Haltepunktes als Zu- und Abbringerverkehr der
umliegenden Gemeinden zu den Bahnhöfen Kirchheim, Geroldshausen und Reichenberg dienen.

Wie genau der Verkehr zukünftig gestaltet werden soll, muss auch - laut APG - in Absprache mit der Ge-
meinde Geroldshausen entschieden werden. Sofern der Zeitpunkt der Reaktivierung des Haltepunktes Hei-
dingsfeld absehbar ist, soll dazu ein Bürgerworkshop stattfinden.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist vorstellbar, dass der getaktete Busverkehr größtenteils durch einen fahrplanlo-
sen Bedarfsverkehr (On Demand) ersetzt wird, sofern sich dieser im südl. Landkreis etabliert. Im südlichen
Landkreis werden zunächst die Orte Giebelstadt und Ochsenfurt sowie Kirchheim ab 2024 eingebunden.
(Im Landkreis Kitzingen und Schweinfurt ist dieses System bereits eingeführt. Weitere Infos unter www.call-
heinz.de.) Lediglich schulrelevante und mit den Gemeinden noch abzustimmende, weiterhin benötigte
Fahrten würden in diesem Fall mit Busverkehr aufrechterhalten werden.

Fahrplanloser Bedarfsverkehr (On Demand)
Fahrten im Bedarfsverkehr können per Fahrgast-App, Webseite oder Telefon bestellt werden. Die Abholung
der Fahrgäste erfolgt bei Spontanbuchung innerhalb von 60 Minuten, wobei die Fahrten bei Bedarf auch im
Voraus gebucht werden können. Der On-Demand-Verkehr basiert auf einem IT- System zur Buchung, Dis-
position Kommunikation, Steuerung, Abrechnung und statistischen Auswertung. Das Angebot ist zum regu-
lären ÖPNV-Tarif ohne Servicezuschlag nutzbar. Es werden also alle derzeit gültigen Fahrkarten (z. B.
auch das 49-EUR-Ticket) akzeptiert. Die Fahrten sollen auch im Voraus gebucht werden können. Zum Ein-
satz kommen Personenkraftwagen und Midibusse mit Taxi- bzw. ÖPNV-Standards. Diese Fahrzeuge sollen
dann auf Abruf alle Bushaltestellen der beteiligten Gemeinden anfahren. So wäre z. B. eine Fahrt von Ge-
roldshausen oder Moos nach Eßfeld oder auch Giebelstadt möglich.

Empfehlungen aus den Bürgerversammlungen 2023

In den Bürgerversammlungen in Geroldshausen am 21.04.2023 und in Moos am 23.04.2023 wurden von
Bürgerinnen und Bürgern Anfragen und Anregungen geäußert (siehe Protokolle im Anhang).
Die Verwaltung bittet um Rückmeldung des Gemeinderats, ob an der Einteilung der Themen etwas geän-
dert werden soll.

Anfragen
1. Auf Nachfrage erläuterte der Bürgermeister die gestiegenen Kosten im Grundschulverband aufgrund

der eigenen Mitarbeiterverwaltung, des Anbaus und den gestiegenen Schülerzahlen.
2. Die Frage nach den Öffnungszeiten des Jugendzentrums konnte insofern beantwortet werden, dass

das JUZ nach Bedarf geöffnet wird.
3. Ein fester Blitzer am Ortseingang Moos wird von einem Bürger vorgeschlagen, was jedoch rechtlich laut

Bürgermeister kaum möglich ist.
4. Es wurden zahlreiche Nachfragen zur Größe und Finanzierung des Baugebiets erläutert, hierbei wurde

nochmals die zeitliche Entwicklung und die Machbarkeitsstudie vorgestellt.
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5. Der Bürgermeister bittet darum, Detailfragen zur Entwässerung des Neubaugebietes in der Amtsstunde
zu klären. Er weist jedoch darauf hin, dass die Entwässerung des Oberflächenwassers in jedem Fall
verbessert wird, auch durch den geplanten Graben oberhalb des Gebiets.

6. Verständnisfragen zur Anbindung des Neubaugebietes an den Ortskanal und die Straßengestaltung
wurden durch den Bürgermeister erläutert.

7. Mehrere Bürger bitten nochmals darum, dass alle oder zumindest mehr Gemeinderäte an den Bürger-
versammlungen teilnehmen.

8. Das Parkverhalten vor Kurven und Einfahrten in der Ziegelhütte und Nikolausstr. wird von einem Bürger
kritisiert.

9. Auf Nachfrage wurde bejaht, dass es sich beim angeschafften Feuerwehrfahrzeug in Moos um ein Neu-
fahrzeug handelt.

10. Die Nachfrage, ob Bauwillige für das Neubaugebiet in Moos vorhanden sind, konnte bejaht werden.
11. Es wurden Nachfragen zum Glasfaserausbau beantwortet und erläutert, dass in den nächsten Wochen

mit dem Ausbau in Kirchheim begonnen wird.
12. Mehrere Nachfragen zum neuen Kindergarten Zauberbähnle, insbesondere zum laufenden Rechtsstreit

wurden erläutert.

Anregungen für die Verwaltung / den Bauhof
1. Ein Bürger merkt an, dass am Radweg Richtung Uengershausen eine gefährliche Stelle durch die rut-

schige Abflussrinne quer zur Fahrbahn besteht und bittet um Abhilfe. Der Vorsitzende merkt an, dass die
Abflussrinne am Radweg Richtung Uengershausen entfernt werden kann, um die Unfallgefahr für Rad-
fahrer zu minimieren.

2. Ein Bürger regt an, die Grundstücksbesitzer nochmals bezüglich überwuchernder Hecken anzuschrei-
ben.

3. Auf Nachfrage des Bürgermeisters, welche „Stolperstelle“ an der Bahnstraße in der letzten Bürgerver-
sammlung gemeint war, antwortete ein Bürger das seitliche Markierungen an der Fußgängerrampe vom
Birkenweg zur Bahnstraße gemeint sind.

Anregungen für den Gemeinderat
1. Ein Bürger appelliert an den Gemeinderat, nicht alle Bauplätze sofort zu verkaufen, sondern über mehrere

Jahre zu verteilen. Der Vorsitzende fügt hinzu, dass es davon abhängt, ob der Gemeinderat bei den
erhöhten Zinsen das Geld zur Vorfinanzierung aufnehmen will.

2. Es wurden Nachfragen zur Lage der geplanten Lärmschutzwand der Bahn in Geroldshausen sowie zum
Umbau des Bahnhofs erläutert.

3. Zum Thema Bahnhofsumbau wurden einige Bedenken bezüglich der Zuwegung geäußert.
4. Eine Bürgerin fragt nach der Umsetzung der Parkplätze am neuen Sportplatz im Seeweg, der Bürger-

meister hält dies frühestens für 2024 möglich.
5. Die Frage, ob zumindest ein Teil des Weges am Spielplatz Birkenweg mit dem Dorfplatz saniert wird,

will der Bürgermeister im Gemeinderat diskutieren und beschließen lassen.
6. Eine Bürgerin bittet darum, den Standort des Glascontainers nochmal zu überdenken und nach Alterna-

tiven zu suchen, etwa am neuen Sportplatz.
7. Ein Bürger regt an die Sanierung des Wasser- und Abwassernetzes nicht zu vernachlässigen, eventuell

könnte jedes Jahr ein fester Betrag investiert werden. Der Vorsitzende merkt an, dass die Kosten der
Sanierung des Wasser- und Abwassernetzes zum Teil auch auf die Bürger umgelegt werden. Der Vorsit-
zende erwähnt, dass bereits im Neubaugebiet in einem Graben ein Regenwasserkanal eingebaut wurde,
es wurde inzwischen festgestellt, dass die Rohre zu klein sind und deshalb ein Regenrückhaltebecken
errichtet werden muss oder die Rohre im Kanal ausgetauscht werden müssen.

8. Aufgrund von Anmerkungen zur Parksituation am Friedhof an der Kirchheimer Straße entlang wurde auf
den geplanten Parkplatz am Friedhof verwiesen, für den bereits Grund erworben wurde.

9. Zur Hauptstraße wurden Bedenken zum Abstand zwischen den Parkplätzen, der Platzierung einzelner
Parkplätze und der fehlenden Beachtung der Vorfahrtsregel Rechts-Vor-Links geäußert. Außerdem kriti-
sierten mehrere Bürger, dass die Parkplätze durchgehend fast nur von Anwohnern belegt werden.

Die Verwaltung bittet um ein Stimmungsbild, ob das Thema Nr. 9 erneut auf die Tagesordnung gesetzt wer-
den soll.

Das Gremium spricht sich dafür aus, das Thema nicht erneut anzugehen, da keine neuen Erkenntnisse vor-
liegen und sich die Meinung nicht geändert hat. Das Ziel, die Geschwindigkeit der Autofahrer durch die
Parkbuchten zu reduzieren, wurde erreicht.
Es kann aber nicht gesteuert werden, wer auf den Parkbuchten parkt.
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Eine Gemeinderätin hält einige Parkplätze - wie bereits besprochen - für ungeeignet. Die Möglichkeit, wäh-
rend der Veranstaltungen mit Anwohnerparkausweisen in der Kirchgasse zu parken, trägt erheblich zur Lö-
sung des Problems bei.

Eine andere Gemeinderätin möchte wissen, ob die Einhaltung der Parkplatzregelungen von der Polizei kon-
trolliert wird. Der Vorsitzende antwortet darauf, dass zwei Polizisten der PI Land speziell für die Gemeinde
Geroldshausen zuständig sind. Sie sind mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut und es wird nicht nur auf
Hinweise aus der Bevölkerung kontrolliert.

Antrag auf monatlichen Zuschuss des Dorfladens mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Der Gemeinderat hatte in der Sitzung am 09.03.2021 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und stimmt einem
monatlichen Zuschuss in Höhe von 500,00 EUR für die nächsten zwei Jahre rückwirkend zum 01.01.2021
zu.

Abstimmungsergebnis: Ja: 12  Nein: 1  Anwesend: 13  Persönlich beteiligt: 0“

In der Sitzung am 21.03.2023 hat das Führungsteam des Dorfladens berichtet, dass die Fortführung der
Unterstützung durch die Gemeinde notwendig ist. Sie beantragten einen monatlichen Zuschuss von
1.250,00 EUR (insgesamt 15.000 EUR pro Jahr) für die nächsten fünf Jahre. Der Gemeinderat beschloss,
diesen Antrag sowie andere Zuschussanträge in der Klausurtagung zum Haushalt 2023 zu erörtern. Auf-
grund der anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten der Gemeinde (laufende Ausgaben übersteigen die Ein-
nahmen) wurde beschlossen, dass lediglich die Raumkosten des Dorfladens übernommen werden können.

Am 30.06.2023 hat der Dorfladen eine Kostenaufstellung des Steuerberaters vorgelegt, die monatliche
Kosten in Höhe von 686,00 EUR ab dem 01.01.2023 enthält (siehe Anlage). Diese Kostenaufstellung bein-
haltet auch einen Stromabschlag. Eine endgültige Abrechnung erfolgt also erst im Jahr 2024.

Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Würzburg hat Bedenken bei der Prüfung und Genehmigung des
Haushalts 2023 geäußert, insbesondere in Bezug auf die Finanzplanung der Gemeinde für die Jahre 2024
und folgende. Daher schlägt die Verwaltung vor, den Zuschuss vorerst für ein Jahr zu gewähren. Der Dorf-
laden müsste im nächsten Jahr erneut einen Antrag auf Zuschuss stellen.

Eine Gemeinderätin merkt an, dass der Dorfladen für alle Bürger zugänglich sein sollte. Dies ist jedoch
nicht der Fall, da der Eingang aufgrund von Treppenstufen nicht barrierefrei ist. Es wäre notwendig, eine
Rampe anzubringen, und die Gemeinde könnte die Kosten dafür bezuschussen. Allerdings würde dadurch
die Beteiligung der Gemeinde an den monatlichen Raumkosten entfallen. Ein anderer Gemeinderat unter-
stützt die Idee der Barrierefreiheit, sieht jedoch aus wirtschaftlicher Sicht des Dorfladens derzeit keine Um-
setzungsmöglichkeit.

Der Vorsitzende merkt an, dass im Haushalt bereits 500,00 EUR als Raumkostenzuschuss vorgesehen
sind. Die Differenz zu den tatsächlichen Raumkosten ist nicht allzu hoch. Die Räumlichkeiten des Dorfla-
dens in Uengershausen befinden sich Gemeindebesitz. Es sei erwähnenswert, dass die Räumlichkeiten
des Dorfladen in Uengershausen sich im Gemeindebesitz befindet. Der Dorfladen hat jedoch keine finanzi-
elle Unterstützung über 30.000,00 EUR von der Gemeinde Reichenberg erhalten hat, wie es in Gerolds-
hausen der Fall war.

Ein weiterer Gemeinderat betont, dass die Gemeinde darüber nachdenken sollte, ob sie den Dorfladen an-
gesichts der weiterhin angespannten Haushaltslage dauerhaft finanziell unterstützen kann.

Zum Hintergrund wurde auf das Protokoll vom 21.03.2023 verwiesen.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und stimmt der Über-
nahme der Raumkosten für das Jahr 2023 zu.

Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 1  Anwesend: 12  Persönlich beteiligt: 0
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Antrag des Unfallverursachers auf Reduzierung der gemeindlichen Rechnung aufgrund der Feuer-
wehrgebührensatzung wegen Abrechnung von zu vielen Feuerwehrkräften

Es wird auf die Behandlung des Sachverhaltes in der Sitzung des Gemeinderates am 09.05.2023 verwie-
sen.

Seinerzeit wurde festgestellt, dass ein bestandskräftiger Bescheid vorliegt, gegen den zum einen kein frist-
gerechtes Rechtsmittel eingelegt wurde und der zum anderen inhaltlich korrekt abgefasst wurde.

In dem als Anlage beigefügten Schreiben der Kanzlei Rechtsanwälte Dr. Buschatzki und Kollegen vom
07.06.2023 wird erneut um Reduzierung der Kosten gebeten.

Zum Hintergrund wird auf das Protokoll der Sitzung vom 09.05.2023 verwiesen.

Das Gremium lehnt eine erneute Beschlussfassung ab, da bereits in der Sitzung am 09.05.2023 schon aus-
reichend darüber diskutiert wurde.

Eine GR´in wundert sich, warum der Sachvortrag nochmals auf der Tagesordnung steht.

Satzung der Gemeinde Geroldshausen über die Bestellung, Aufgaben und Befugnisse des ehren-
amtlichen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung

Auf Anregung und Wunsch von Kommunen und einigen örtlichen Beauftragten für die Belange von Men-
schen mit Behinderung wurde eine Muster-„Satzung der Gemeinde / Stadt / Marktgemeinde … über die Be-
stellung, Aufgaben und Befugnisse des ehrenamtlichen Beauftragten für die Belange von Menschen mit
Behinderung“ erarbeitet. Diese Handreichung soll als Grundlage und Hilfestellung für die Kommunen im
Landkreis Würzburg dienen. Die Verwaltung der Gemeinde Geroldshausen hat in Zusammenarbeit mit der
Seniorenbeauftragten Gemeinderätin Simone Köller-Hörner und Gemeinderat Rainer Künzig, die entspre-
chenden Anpassungen bei der folgenden Satzung eingearbeitet:

Satzung der Gemeinde Geroldshausen über die Bestellung, Aufgaben und Befugnisse des ehren-
amtlichen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung

Zur besseren Lesbarkeit von Personenbezeichnungen und personenbezogenen Wörtern wird die männli-
che Form genutzt. Diese Begriffe gelten für alle Geschlechter.

Präambel
1. Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung ist auch auf örtlicher Ebene eine Aufgabe von

hoher Bedeutung für die Verwirklichung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und Menschen
ohne Behinderung.

2. Die Gemeinde beabsichtigt, im Sinne der allgemeinen Zielsetzungen des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) und des
Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes (BayBGG vom 24. Juli 2020) die Wahrung der Belange
von Menschen mit Behinderung durch diese Satzung sicherzustellen.

3. Durch die Beteiligung des ehrenamtlichen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung
an der Entwicklung der Gemeinde Geroldshausen soll diese sich zu einer barrierefreien und inklusiven
Gemeinde entwickeln.

§ 1 – Zielsetzung
Ziel dieser Satzung ist es, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der
Gesellschaft auch auf örtlicher Ebene zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu
ermöglichen. Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung sollen beseitigt und verhindert werden.

§ 2 – Bestellung und Beendigung
1. Um Gemeinderat und Verwaltung bei der Wahrnehmung und Erfüllung der besonderen Bedürfnisse der

Menschen mit Behinderung zu beraten und zu unterstützen, bestellt der Gemeinderat der Gemeinde
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Geroldshausen durch Beschluss einen ehrenamtlichen Beauftragten für die Belange von Menschen mit
Behinderung.

2. Der ehrenamtliche Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung übt das Amt für die Dauer
der Wahlperiode des Gemeinderates aus.

3. Auf Antrag des Beauftragten für die Belange für Menschen mit Behinderung hat eine Beendigung des
Ehrenamtes durch Beschluss zu erfolgen. Eine vorzeitige Beendigung des Ehrenamtes kann durch ent-
sprechenden Beschluss des Gemeinderates aus wichtigem Grund erfolgen.

4. Der Beauftragte für die Belange von Behinderung ist ehrenamtlich tätig und übt das Amt unabhängig und
weisungsungebunden sowie politisch und konfessionell neutral aus. Er ist Mittler zur Gemeindeverwal-
tung.

5. Der Gemeinderat kann durch Beschluss einen stellvertretenden Beauftragten für Menschen mit Behinde-
rung bestellen. Dieser unterstützt den Beauftragten ehrenamtlich bei dessen Arbeit und vertritt diesen im
Verhinderungsfall.

§ 3 – Aufgaben und Befugnisse
1. Der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung hat insbesondere folgende Aufgaben.

Der Beauftragte

a. ist Ansprechpartner für die Belange von Menschen mit Behinderung und deren Familien in der Ge-
meinde Geroldshausen,

b. informiert Menschen mit Behinderung und deren Familien über die gesetzlichen Grundlagen und berät
Menschen mit Behinderung sowie ihre Angehörigen und Bezugspersonen,

c. wahrt die Belange von Menschen mit Behinderung und trägt dazu bei, diese durchzusetzen. Dazu regt
er Maßnahmen an, die darauf gerichtet sind, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung abzu-
bauen oder dem Entstehen von Benachteiligungen vorzubeugen.

d. achtet auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, die darauf gerichtet sind, die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu verwirklichen.

e. wirbt um Solidarität und Verständnis für die Situation und besonderen Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderung in allen Teilen der Gesellschaft in der Gemeinde. Die Initiativen zielen darauf, Bewusst-
sein für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, Barrieren abzubauen und insgesamt dazu beizu-
tragen, dass die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der gesellschaftlichen Entwicklung ge-
stärkt wird.

2. Eine individuelle Rechtsberatung bzw. Rechtsvertretung gehört nicht zu den Aufgaben.

3. Der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung stimmt seine Arbeit mit dem Bürgermeis-
ter ab.

4. Der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung hält Kontakt mit dem kommunalen Be-
hindertenbeauftragten des Landkreises Würzburg.

§ 4 – Pflichten der Gemeinde Geroldshausen
1. Die Gemeinde Geroldshausen unterstützt den Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinde-

rung bei der Ausübung seiner Tätigkeiten in einem angemessenen Rahmen.
2. Die Gemeinde Geroldshausen gewährleistet die vertrauliche Kontaktaufnahme und den vertraulichen Aus-

tausch mit dem Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung. Eine Mitteilung von Ge-
sprächsinhalten an Dritte kann nur mit Zustimmung des betroffenen Menschen mit Behinderung erfolgen.

3. Er kann sich mit allen Angelegenheiten der Gemeinde Geroldshausen befassen, die das Leben der Men-
schen mit Behinderung in der örtlichen Gemeinschaft betreffen.

4. Bei anstehenden Planungen und Vorhaben, die die Belange von Menschen mit Behinderung in der Ge-
meinde Geroldshausen berühren können, soll er frühzeitig informiert und soll ihm Gelegenheit zur Bera-
tung und Stellungnahme eingeräumt werden.
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5. Ihm werden Redemöglichkeit und Antragsrecht in den Sitzungen des Gemeinderates eingeräumt. Die von
ihm eingebrachten Anträge müssen innerhalb von 3 Monaten im Gemeinderat behandelt werden.

6. Die Fachbereiche der Verwaltung haben den Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung
in seiner Arbeit zu unterstützen.

7. Auf Wunsch kann der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung Sprechstunden durch-
führen. Dafür werden ihm geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

§ 5 Entschädigung
Ausgaben für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wie Fahrtkosten, notwendige Unterlagen, geeig-
nete Fortbildungen und ähnliches werden von der Gemeinde Geroldshausen (auf Antrag) erstattet.

§ 6 Tätigkeitsbericht
Auf Wunsch erstattet der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung dem Gemeinderat
Geroldshausen (einmal jährlich) Bericht über seine Tätigkeit.

§ 7 Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz
Der Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung ist während und nach Beendigung seiner
Tätigkeit verpflichtet, über alle ihm amtlich bekannt gewordenen Angelegenheiten und personenbezogenen
Daten Verschwiegenheit zu bewahren.

§ 8 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.08.2023 in Kraft.

Ort, den 11.07.2023

Gunther Ehrhardt
1. Bürgermeister

Simone Köller-Hörner, die Seniorenbeauftragte der Gemeinde Geroldshausen, unterstützt die Satzung, da
sie einen Rahmen für die Arbeit der Seniorenbeauftragten bietet. Sie ist insbesondere hilfreich für Perso-
nen, die nicht im Gemeinderat sind und sich mit den rechtlichen und sachlichen Aspekten nicht gut ausken-
nen.

Sie setzt sich dafür ein, dass die im Gemeinderat eingereichten Anträge innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten behandelt werden. Der Vorsitzende kann sicherstellen, dass die Anträge innerhalb dieses Zeitraums
im Gemeinderat präsentiert werden.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt die
„Satzung der Gemeinde Geroldshausen über die Bestellung, Aufgaben und Befug-nisse des ehrenamtli-
chen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung“.

Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung einer Dachgaube auf dem Grundstück Fl.Nr. 96/3, Ge-
markung Geroldshausen, Mooser Str. 1 - weitere Befreiung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.06.2023 dem Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung ei-
ner Dachgaube über einer Bestandsloggia auf der Gebäudesüdseite auf dem Grundstück Fl.Nr. 96/3, Ge-
markung Geroldshausen, Mooser Str. 1, einschließlich der beantragten Befreiung von den Festsetzungen
des Bebauungsplans „Südlich der Mooser Straße“ bezgl. der unzulässigen Dachgauben, zugestimmt.

Das Landratsamt Würzburg hat festgestellt, dass zu dem Bauvorhaben noch eine weitere Befreiung von
den Festsetzungen des Bebauungsplans „Südlich der Mooser Straße“ bezüglich der Dachneigung notwen-
dig ist.

Im Bebauungsplan ist eine zulässige Dachneigung von 18° bis 32° festgesetzt; die geplante Dachgaube hat
eine Dachneigung von 10°.
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Begründung (lt. Befreiungsantrag zur unzulässigen Dachgaube – GR 13.06.2023):
„Die geplante Dachgaube ist erforderlich, um eine Undichtigkeit der bestehenden Dachloggia zu beseitigen.
Gleichzeitig wird durch den zusätzlichen Aufbau einschließlich Dämmung, die Isolierung des Gebäudes im
Bereich des bestehenden Treppenhauses verbessert.“

Gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch kann von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden,
wenn
-  die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, und
-  Gründe des Wohls der Allgemeinheit, die Befreiung erfordern oder
-  die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder
-  die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und
-  wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen

vereinbar ist.

Befreiungen zu größeren Dachneigungen sind in der Vergangenheit bereits mehrfach in dem Bebauungspl-
angebiet vom Gemeinderat und dem Landratsamt zugestimmt worden.
Einer Befreiung zu einer niedrigeren Dachneigung liegt in dem Bebauungsplangebiet erstmalig vor.

Die Nachbarn haben dem Vorhaben zugestimmt.

Die Erschließung mit Straße, Wasser und Kanal ist gesichert.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der weiteren beantragten Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans
„Südlich der Mooser Straße“ bezgl. der niedrigeren Dachneigung der Eheleute Renate und Rainer Künzig
im Baugenehmigungsantrag zur Errichtung einer Dachgaube über einer Bestandsloggia auf der Gebäu-
desüdseite auf dem Grundstück Fl.Nr. 96/3, Gemarkung Geroldshausen, Mooser Str. 1, zu.

Bundesförderprogramm Gigabit 2.0 Richtlinie: Förderantrag zur Sicherung von Fördermitteln

Derzeit werden in der Gemeinde Geroldshausen die Anwesen, die eine geringere Bandbreite hatten und
daher im Förderverfahren gemäß der GigaBit-Richtlinie 1.0 berücksichtigt werden konnten, ans Glasfaser-
Netz angeschlossen.

Das neue Förderprogramm des Bundes, Gigabit-RL 2.0, ermöglicht die Förderung von Adressen, die nicht
mit einer Bandbreite von mindestens 200 Mbit/s im Upload und Download bzw. 500 Mbit/s im Download
versorgt sind. Es ist also geplant, alle anderen Haushalte, die beim ersten Förderverfahren gemäß der Gi-
gaBit-Richtliche 1.0 nicht berücksichtigt werden konnten, ans Glasfaser-Netz anzuschließen.

Förderfähig sind nur noch Glasfaseranschlüsse, die bis ins Haus verlegt werden. Dabei entstehen dem Ei-
gentümer keine Kosten, und er muss keinen Tarif buchen.

Vorab wurde eine zweimonatige Markterkundung durchgeführt. Dabei wurde eine Adressliste des Bundes
in Abstimmung mit dem bayerischen Breitbandzentrum genutzt. Netzbetreiber konnten ihre aktuellen Band-
breiten sowie Planungen für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau adressgenau melden.

Nach Auswertung der Markterkundung wurden 372 Adressen als förderfähig erfasst. Es wurde kein eigen-
wirtschaftlicher Ausbau gemeldet.

Die Ergebnisse der Markterkundung sind in der beigefügten Darstellung ersichtlich.

Die Infrastrukturkosten wurden im Gigaportal des Bundes auf 3.348.000,00 € berechnet. Die Förderquote
beträgt 90 %, wovon 60 % Bundesmittel und 30 % Landesmittel sind. Die erforderlichen Eigenmittel betra-
gen daher 10 %. Um die Fördermittel zu sichern, ist bis zum 15.10.2023 ein vorläufiger Förderantrag zu
stellen. Dies ist kostenfrei.

Im nächsten Jahr kann ein Auswahlverfahren gestartet werden. Hierfür ist ebenfalls ein Gemeinderatsbe-
schluss erforderlich. In diesem Beschluss wird das förderfähige Ausbaugebiet festgelegt. Es besteht jedoch



Gemeinde Geroldshausen    Seite 14

auch die Möglichkeit, auf ein Auswahlverfahren zu verzichten. In diesem Fall wird der Förderbescheid zu-
rückgegeben.

Das Büro Dr. Först Consult könnte als Ergänzung zum bestehenden Vertrag mit der Leistung beauftragt
werden. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass die noch nicht abgerufene Förderung für
die erforderlichen Leistungen ausreicht. Somit müsste die Gemeinde keine Mittel für die Markterkundung
und Erlangung der Förderung aufwenden.

Aus Sicht der Verwaltung sollte daher das Büro Dr. Först Consult mit den notwendigen Planungen beauf-
tragt werden. In Abstimmung mit der Verwaltung würden dann die erforderlichen Schritte im Förderverfah-
ren eingeleitet werden.

Es ist geplant, dass die Gemeinden Geroldshausen und Kirchheim die notwendigen Schritte im Förderver-
fahren parallel durchführen, um die erhöhte Förderung zu erhalten.

Da die Förderung durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nachträglich erfolgt,
müssen die erforderlichen Finanzmittel in den Haushalte 2024 bis 2028 bereitgestellt werden.

Die Bürgerinnen und Bürger erhalten in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblatts Informationen zum ak-
tuellen Stand des Glasfaserausbaus, insbesondere im Hinblick auf das derzeitige Fördergebiet.

Der Vorsitzende erwähnt, dass es beim Glasfaserausbau einige Probleme gibt, wie beispielsweise Termin-
vereinbarungen mit Anwohnern, die nicht im Fördergebiet liegen. Auch wurden Anlieger sehr kurzfristig zu
Terminen eingeladen. Ein Gemeinderat weist darauf hin, dass er von einem Bürger informiert wurde, des-
sen Nachbar Glasfaser erhält, er selbst jedoch nicht, vermutlich weil sein Gebiet nicht eingeplant ist.

Eine Gemeinderätin merkt an, dass ein neu gepflasterter Gehweg erneut aufgebrochen wurde und ord-
nungsgemäß wieder geschlossen werden sollte.

Ein anderer Gemeinderat hat beobachtet, dass aufgerissene Gehwege mit Recyclingmaterial aufgefüllt
werden, was sich negativ auf die Stabilität auswirkt und möglicherweise in einigen Jahren zu Absackungen
führen kann.

Der Vorsitzende bedankt sich für die Hinweise und versichert, dass er diese überprüfen lassen wird. Auf-
grund mehrerer Probleme ist er nun bei jedem Jour Fixe anwesend.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zustimmend zur Kenntnis und beauftragt das Büro Dr. Först Con-
sult aus Würzburg mit den notwendigen Schritten und Planungen zur Erlangung einer Förderung auf
Grundlage der Bayerischen Gigabitrichtlinie. Die Beauftragung erfolgt auf einer Ergänzung der Planungs-
leistung zur Erstellung des Masterplans.

Weitere Angebote bei anderen Büros sind aufgrund der Vertragsergänzung nicht einzuholen.

Die erforderlichen Finanzmittel sind in den Haushalten 2024 bis 2028 bereitzustellen.

Informationen / Sonstiges

LEADER-Förderung
Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat den Verein LAG Süd-
West-Dreieck e.V. für die Förderperiode 2023-2027 als Lokale Aktionsgruppe (LAG) anerkannt und stellt
somit ein Budget von 1.777.000 Euro für die Projektförderung zur Verfügung.

Damit ist ein wichtiger Schritt erfolgt. Allerdings liegt die erforderliche Förderrichtlinie noch nicht vor, und die
Umstellung auf ein digitales Antragsverfahren erfordert noch etwas Zeit. Derzeit können daher noch keine
Förderanträge gestellt werden. Sobald die Richtlinie verfügbar ist und Anträge eingereicht werden können,
wird die Gemeinde entsprechend informiert.
Für die Position des LAG-Managements sind zahlreiche Bewerbungen eingegangen. Frau Luise Heller
wurde als LAG-Managerin ausgewählt und wird ihre Tätigkeit am 1. September 2023 aufnehmen.
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Grundwasserentnahme aus einem Brunnen (landw. Nutzflächen, Pflanzenschutz), FlNr. 600, Gemar-
kung Moos
Der Genehmigungsbescheid des LRA zur Grundwasserentnahme ist am 15.06.2023 eingegangen. Die Ge-
meinde Geroldshausen war davon ausgegangen, dass die beantragte Wasserentnahme (28.000 m³/a) fast
die Hälfte des Wasserverbrauches der Fernwasserversorgung der Gemeinde Geroldshausen beträgt. Da-
mit sei die beantragte Entnahme vergleichsweise hoch. Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg sowie
das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg bestätigten den Bedarf der bean-
tragten Entnahmemenge (28.000 m³/a). Die beschränkte Erlaubnis wurde mit Auflagen auf fünf Jahre be-
fristet.

JUZ in Moos
Der Jugendbeauftragte Marc Huber berichtet von einer Aktion an einem Wochenende, bei der die Jugendli-
chen mit außergewöhnlichem Engagement die Innenräume gestrichen haben.

Grafitti Bushaltestelle Geroldshausen und JUZ Moos
Sowohl die Bushaltestelle als auch das JUZ Moos wurden vom Bauhof gestrichen. Die Wände wurden von
dem talentierten Graffiti-Künstler Frank Ringleb besprüht. Die Ergebnisse sind beeindruckend! Ein herzli-
ches Dankeschön an Marion Zacharias für die Anregung während der Bürgerversammlung im Jahr 2022!
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Sperrung Bahnübergang Moos vom 15.09.2023 ca. 20:00 Uhr bis 22.09.2023 ca. 6:00 Uhr
Die DB Netz AG hat in einem Schreiben vom 03.07.2023 mitgeteilt, dass aufgrund dringender Instandhal-
tungsarbeiten im Streckengleis der Bahnstrecke 4120 (Stuttgart - Würzburg) im Abschnitt Wittighausen -
Geroldshausen, von Bahn-km 138,3 bis Bahn-km 139,7, die Schienen gewechselt werden müssen.

Die Bauarbeiten werden während einer bereits bestehenden Streckensperrung aufgrund einer anderen
Baumaßnahme (Brücke in Würzburg-Heidingsfeld) durchgeführt und finden immer nachts zwischen 21:00
Uhr und 05:15 Uhr statt, teilweise bis 06:50 Uhr. Aus betrieblichen Gründen ist es leider nicht möglich, zu-
sätzlich tagsüber eine Sperrung vorzunehmen.

Von 21:00 Uhr bis 00:20 Uhr wird noch eingleisiger Zugverkehr ermöglicht, und die Bauarbeiter im Gleis
werden durch optische und akustische Automatische Warnanlagen vor herannahenden Zügen im Nach-
bargleis gewarnt. Ab 00:20 Uhr wird der Zugverkehr eingestellt, beide Streckengleise werden gesperrt, und
die Warnung mit der Automatischen Warnanlage entfällt für den Rest der Nacht.

Aufgrund technischer Gründe (Ausbau der Einschaltkontakte im Gleis im Bereich des Schienenwechsels)
muss der Bahnübergang bei Moos während der Bauzeit außer Betrieb genommen werden. Die Sperrung
des Bahnübergangs und die Umleitung des Straßenverkehrs sind in Abstimmung mit den zuständigen Mit-
arbeitern im Landratsamt Würzburg und der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim von ca. 15.09.2023,
20:00 Uhr, bis ca. 22.09.2023, 6:00 Uhr, geplant.

Bei der Sperrung des Bahnübergangs weist ein GR darauf hin, dass keine Umleitung für den Verkehr über
den Radweg zu erfolgen hat. Der Vorsitzende antwortet, dass die Umleitung über Geroldshausen erfolgen
wird.

Ausschreibung Mitarbeiter Bauhof
Bisher haben sich sechs Bewerber (Bewerbungsschluss: 12.07.2023) gemeldet. Die Vorstellungsgesprä-
che sind für den Juli geplant. An den Gesprächen nehmen die Listenführer der Geroldshäuser Liste, Moo-
ser Liste und UWG, Vertreter der Verwaltung, der Bauhofleiter sowie der 1. Bürgermeister teil.

LRA Würzburg bittet um Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Wasserentnah-
men aus Brunnen
In einer E-Mail vom 04.07.2023 bittet das Landratsamt Würzburg um Sensibilisierung der Bürgerinnen und
Bürger bezüglich Wasserentnahmen aus Brunnen.

Wenn Wasser aus einem bestehenden Brunnen entnommen wird, handelt es sich gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) um eine Gewässerbenutzung.

Grundsätzlich bedarf eine Gewässerbenutzung einer Erlaubnis gemäß §§ 8 und 10 WHG und Art. 15 des
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG).

Um eine wasserrechtliche Erlaubnis zu erhalten, muss ein Antrag bei der Unteren Wasserrechtsbehörde
des Landratsamts Würzburg gestellt werden. Das entsprechende Antragsformular finden Sie auf der Webs-
ite https://www.landkreis-wuerzburg.de/ unter dem Menüpunkt "Formulare", dann "Wasserrecht", und wäh-
len Sie den "Erlaubnisantrag Grundwasserentnahme".

Im Rahmen einer Einzelfallentscheidung im Bereich des Wasserrechts und der Wasserwirtschaft wird ge-
prüft, ob eine Erlaubnis für die Grundwasserentnahme erteilt werden kann oder ob möglicherweise eine Er-
laubnisfreiheit gemäß § 46 WHG vorliegt.

Die Nutzung eines Gewässers ohne die erforderliche Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann
gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 1 WHG mit einem Bußgeld geahndet werden.

Bei weiteren Fragen zu diesem Thema können sich Bürgerinnen und Bürger gerne an die zuständigen
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Fachbereichs 52 (Wasserrecht) am Landratsamt Würzburg
wenden. Es besteht auch die Möglichkeit, Fragen schriftlich über das Funktionsspostfach wassser-
recht@lra-wue.bayern.de zu stellen.
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Postkarten mit Aquarell „Blick vom Burgstall auf Geroldshausen und
Moos“ von Klaus Mangold
Der Künstler Klaus Mangold aus Margetshöchheim hat das Aquarell mit
dem Titel "Blick vom Burgstall auf Geroldshausen und Moos" geschaffen.
Dieses einzigartige Werk kann im ehemaligen Sitzungssaal des Rathauses
in Geroldshausen bewundert werden. Es zeigt eine einzigartige Ansicht, die
Geroldshausen und Moos gemeinsam abbildet und in keiner anderen Dar-
stellung zu finden ist. Neben der Verwendung für Glückwunschkarten der
Gemeinde wurde das Aquarell auch für die Gestaltung von Postkarten verwendet. Diese Postkarten sind im
örtlichen Dorfladen erhältlich.

Verlegung der Stromleitung in Moos
Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) wird in den kommenden Wochen mit der Verle-
gung der Stromkabel vom bestehenden Trafoturm an der Kreuzung Hofäcker/Buchenweg (Moos) über den
Buchenweg und die Würzburger Straße zum neuen Trafohäuschen an der Kreuzung Würzburger
Straße/Abtsrain beginnen. Die WVV wird die Anwohner rechtzeitig vor Beginn der Tiefbauarbeiten über
diese Maßnahmen informieren. Während der Bauphase soll gewährleistet sein, dass der Zugang zu den
Grundstücken und die Zufahrt weiterhin möglich sind.

Gemeinderatssitzungen
Mittwoch, 12.07.2023, 19:30 Uhr, Grundschule Kirchheim: Nahwärmenetz für Gemeinde Kirchheim: EFRE-
Förderprogramm auch zur energetischen Sanierung der Grundschule sowie Einbau einer Hackschnitzel-
Anlage. Es werden keine Beschlüsse gefasst. Wegen der angespannten Haushaltslage in Geroldshausen
wäre zu überlegen, ob für die Gemeinde Geroldshausen die anteilige Kreditaufnahme für die nächsten 20
Jahre sinnvoll ist oder eine einmalige Investition für eine Ölheizung eher in Betracht kommt. Das wird in der
Sitzung im September 2023 nochmals behandelt.

Dienstag, 25.07.2023, 19:30 Uhr: Sondersitzung Haushalt 2023
Ein Gemeinderat bittet um Verlegung der Sitzung auf 19:00 Uhr. Das Gremium erklärt sich damit einver-
standen und der Vorsitzende wird die Sitzung auf 19:00 Uhr ansetzen.

Dienstag, 22.08.2023, 19:30 Uhr: Sitzung entfällt

Montag, 25.09.2023, 19:30 Uhr, Pfarrheim Kirchheim: Gemeinsame Sitzung mit Gemeinde Kirchheim we-
gen Einbau von digitalen Wasserzählern
Bei der interkommunalen Sitzung am 25.09.2023 wird auch die Gemeinde Hettstadt anwesend sein, da sie
an der gemeinsamen Beschaffung der Wasserzähler interessiert ist.
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Informationen

Regionalbudget 2024:
Region (mit-)gestalten – ILE „Fränkischer Süden“ auf der Suche nach den
besten Projektideen!

(27.07.2023 – Fränkischer Süden) Auch im Jahr 2024 möchte die ILE „Fränkischer Süden“ wieder
Kleinprojekte mit dem Förderprogramm „Regionalbudget“ unterstützen. Antrags-Originale können ab
sofort bis Freitag, 03. November 2023, bei der Verwaltungsgemeinschaft Giebelstadt eingereicht
werden.

Die offizielle Bekanntmachung Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen für Kleinpro-
jekte finden Sie auf der Website der ILE Fränkischer Süden. Ebenso finden Sie hier alle Unter-
lagen und Vorlagen, welche im Laufe des Projektprozesses von Bedeutung sind www.fraenki-
scher-sueden.de

Ein Blick in die Unterlagen kann bereits viele Fragen beantworten.

Wichtiger Hinweis: Je genauer der Antrag, desto größer die Chance auf eine gute Bewertung. Die
besten und passendsten Projekte qualifizieren sich für eine Förderung. D. h. reichen Sie mit Ihrer För-
deranfrage unbedingt eine aussagekräftige Projektbeschreibung ein, wählen Sie einen inhaltsreichen
Projekttitel und achten Sie darauf, dass Ihre Idee zu den Projektauswahlkriterien passt.

Regionalbudget? Schon mal gehört – aber kommt meine Idee für eine Förderung infrage?
Das „Regionalbudget“ ist ein Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (StMELF) im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung in Bayern.
Die insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel setzen sich aus einer maximalen Zuwendung von
90.000 EUR und einem Eigenanteil der ILE-Gemeinden von 10 % sprich maximal 10.000 EUR zusam-
men.

Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können Kleinprojekte, deren Gesamtausgaben 20.000 EUR
(netto) nicht übersteigen, gefördert werden. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbedarf unter 500 EUR
werden nicht gefördert. Wichtig ist: Die Förderung beträgt bis zu 80 %, maximal jedoch 10.000 EUR.

Grundsätzlich kann ein großer Strauß an Maßnahmen durch das „Regionalbudget“ gefördert werden –
vorausgesetzt das Projekt erfüllt die Grundvoraussetzungen und Projektauswahlkriterien für eine
Förderung und wird vom Entscheidungsgremium ausgewählt.

Der Weg zur Förderung
Sollte eine Projektidee förderfähig sein, kommt es zur Antragstellung und der Prüfung der Förderwür-
digkeit. Sobald alle Antragsunterlagen vorliegen, wird das Projekt für die kommende Sitzung des Ent-
scheidungsgremiums zum Beschluss stehen. Anhand von Auswahlkriterien wird das Gremium ent-
scheiden, ob das Projekt gefördert werden kann. Mit dem positiven Beschluss und der schriftlichen
Vertragsschließung zwischen der Verwaltungsgemeinschaft Giebelstadt, stellvertretend für die Inter-
kommunale Allianz Fränkischer Süden, und dem/der Projektträger*in darf schließlich mit der Umset-
zung des Projekts begonnen werden.

Folgende wichtige Termine sind zwingend einzuhalten:
- Abgabe der Förderanfrage spätestens am: Freitag, 03.11.2023
- Das Projekt muss bis spätestens Freitag, 20.09.2024, durchgeführt und einschließlich der Bezah-

lung sämtlicher Ausgaben realisiert sein.
- Spätester Termin der Abrechnung mit der verantwortlichen Stelle des ILE-Zusammenschlusses (Vor-

lage des Durchführungsnachweises): Dienstag, 01.10.2024

Als Ansprechpartnerin steht zur Verfügung:
ILE-Umsetzungsbegleitung Kira Schmitz, Tel. 09334-808-47, kira.schmitz@giebelstadt.de
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Tipps von Experten und exklusive Einblicke in gelungene Beispiele für die Wiederbelebung
historischer Bausubstanz
Unterwegs im Landkreis Würzburg am Tag der Innenentwicklung am 17. September 2023

Gemeinsam mit seinen Kommunen und Interkommunalen Allianzen arbeitet der Landkreis Würzburg seit
Jahren aktiv daran, Leerstände wiederzubeleben, Baulücken zu schließen, zusätzlichen Wohnraum zu
schaffen, historische Bausubstanz zu erhalten und so die Ortskerne der Städte und Gemeinden zu stärken.

„Neues Leben in alten Mauern“ – so lautet das Motto beim Tag der Innenentwicklung, zu dem der Land-
kreis Würzburg bereits zum dritten Mal einlädt.

Ein Bestandteil der Innenentwicklungsstrategie des Landkreises ist neben Beratung und Förderung auch
das Aufzeigen von gelungenen Beispielen für die Wiederbelebung historischer Bausubstanz. Landrat
Thomas Eberth und das Team der Innenentwicklung am Landratsamt Würzburg laden dazu in diesem Jahr
zum Tag der Innenentwicklung am 17. September 2023 ein. Interessierte können sich vor Ort mit den je-
weiligen Bauherren über deren Erfahrungen mit der Sanierung von historischer Bausubstanz austauschen.

Besichtigung von Bauprojekten im gesamten Landkreis Würzburg
Zum Auftakt des Aktionstages begrüßt Landrat Thomas Eberth am Sonntag, 17. September 2023 um 10:00
Uhr am Rathaus in Eibelstadt. Anschließend startet von hier der erste Dorfspaziergang des Tages, bei dem
drei Vorzeigeobjekte in Eibelstadt besucht werden.

Um 14:00 Uhr beginnt der Dorfspaziergang in Gaubüttelbrunn, bei welchem zwei sanierte Höfe besich-
tigt werden können. Auch in Aub und Untereisenheim stehen Bauherren mit ihren Innenentwicklungspro-
jekten gerne für Besichtigungen und Fragen zur Verfügung.

Weitere Infos rund um den Tag der Innenentwicklung und die Broschüre mit allen Schauobjekten sind unter
https://www.landkreis-wuerzburg.de/Innenentwicklung/ zu finden.
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Gut beraten –
selbstbestimmt teilhaben!
Terminankündigung – neues Beratungsangebot

Der Bezirk Unterfranken ist für Sie da und bietet in Ihrer Region für Menschen mit Behinderung und deren
Angehörige sowie allen weiteren interessierten Personen eine wohnortnahe Beratung zu Themen der Ein-
gliederungshilfe an.

Die Beratungen finden an folgenden Tagen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Pflegestützpunkt
Würzburg (Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg) statt:

06.09.2023 15.11.2023
04.10.2023 13.12.2023

Einen Termin können Sie unter 0931 7959-1349, per Mail an beratung-eingliederungs-
hilfe@bezirk-unterfranken.de oder über unsere Homepage (www.bezirk-unterfran-
ken.de/beratung-egh) vereinbaren.

Kirchheimer Grundschüler in der Residenz und der Altstadt Würzburg
„Das war die beste Woche im Schuljahr.“ Die Kinder der Klasse 1b sind ge-
nauso begeistert wie alle anderen Schulkinder der Grundschule Kirchheim.
Im Rahmen ihrer Projektwoche „Heimatgeschichte Würzburg“ fuhren die
neun Klassen der Grundschule jeweils zweimal nach Würzburg. Dort tauch-
ten sie während einer Führung in der Residenz und einer Altstadtführung in
die Geschichte der Stadt ein.

Fasziniert bestaunten alle das größte Decken-Fresko der Welt von Giovanni
Battista Tiepolo, wunderten sich über den Elefanten mit den „komischen Oh-
ren“, verfolgten gespannt die Geschichten rund um das Schloss und den
prachtvollen Garten.

Bei der Altstadtführung erfuhren die Kinder
von der Anlage der Innenstadt in Form ei-
ner Bischofsmütze und der sich drehenden
goldenen Maria auf der Marienkapelle, be-
sichtigten Lusamgärtlein, den Dom und das
wunderschöne Falkenhaus. Auch der Be-
such der „Alten Mainbrücke“ war für alle ein
besonderes Highlight.

Dank der professionellen Guides der Agentur für Touristik WUERZ-
BURG.TRAVEL, die sehr kind- und handlungsorientiert auf die Schülerin-
nen und Schüler eingingen, erlebten diese unvergesslichen Schultage.
Hierfür bedanken wir uns herzlich. Das Projekt zeigte deutlich, dass unsere
Kinder, bei entsprechender Motivation, großes Interesse an historischen
Bezügen und Besuchen kultureller Objekte haben. Einige waren zum ers-
ten Mal in der Würzburger Residenz sowie im Hofgarten oder in Klein
Nizza.

Wir danken auch unserem Busunternehmen Zimmermann für den zuverlässigen und sicheren Transport an
den vier Ausflugstagen. Wünschen würden wir uns, dass die Kinder ihre Begeisterung nach Hause tragen
und auch in ihrer Freizeit die Attraktivität unserer heimatlichen Kulturstätten weiter entdecken.

Anke Ludwig, Rektorin
Bilder: Katharina Stenglin (Lehrerin) und Philipp Neukamm (Lehrer)
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Wir feiern unser heimisches Obst!
Streuobstmarkt am 24. September am Landratsamt Würzburg

Äpfel, Birnen, Zwetschgen oder Nüsse: Wir lieben unser (Streu-)Obst. Denn es ist einerseits gesund und
lecker, andererseits bieten die Streuobstwiesen unserer heimischen Pflanzen- und Tierwelt einen wertvol-
len Lebensraum.
Deswegen laden wir Sie am Sonntag, 24. September 2023 von 11 bis 17 Uhr zu unserem Streuobstmarkt
in den Innenhof des Landratsamtes Würzburg (Zeppelinstraße 15) ein, um unser heimisches (Streu-)Obst
zu feiern!

Alles rund um das Streuobst
Geboten ist ein vielfältiges Programm mit Apfelausstellung, Verkostungen sowie Verkauf von Streuobstpro-
dukten und –säften. Für jeden Streuobst-Interessierten, ob Hobbygärtner, Profi-Streuobstler und für diejeni-
gen, die es noch werden wollen, gibt es wertvolle Informationen, Tipps und Tricks zu den Themen: Wiesen-
bewirtschaftung, Pflanzen, Schneiden, Fördermöglichkeiten sowie Bio-Diversität und Baumwartausbildung.

Wenn wir Sie für unser Streuobst begeistern konnten, gibt es gratis Streuobstbäume zum Mitnehmen. Un-
sere Streuobstberaterin, unsere Biodiversitätsbeauftragte sowie unsere Kreisfachberaterin für Gartenkultur
und Landespflege bieten ab 12:00 Uhr zu jeder vollen Stunde Fachvorträge an.

Obst hinbringen, eigenen Saft mitnehmen
Wer aus seinem eigenen Obst Saft pressen lassen will, ist beim Streuobstmarkt genau richtig. Ab 50 kg
Streuobst wird frischer Saft gekeltert und in „Bag in Box“ abgefüllt. Wie das funktioniert, kann man vor Ort
anhand einer mobilen Kelterei verfolgen. Natürlich ist es auch möglich, ohne mitgebrachtes Obst leckeren
Saft zu verkosten und zu kaufen.
Um einen reibungslosen Ablauf beim Saftpressen von mitgebrachtem Obst zu gewährleisten, möchten wir
Sie bitten, sich bis zum 15. September unter kreisentwicklung@Lra-wue.bayern.de anzumelden unter An-
gabe der ungefähren Obst-Menge, die sie pressen lassen wollen (ab 50 kg) und Ihren Kontaktdaten.

Buntes Kinderprogramm
Für die Kinder gibt es eine Menge zu entdecken, zu bestaunen und zu spielen. Mehr wird an dieser Stelle
noch nicht verraten. Es wird ein tolles, vielfältiges Spaß-, Informations- und Mitmachprogramm angeboten.

Auslosung der Gewinnerinnen und Gewinner des Malwettbewerbs „Volle Power - Streuobst verleiht
Superkräfte!“
So heißt das Motto unseres Malwettbewerbs, zu dem noch bis zum 15. September kleine Künstlerinnen
und Künstler ein Bild malen und einreichen können. Die Aufgabe: „Malt ein Bild von eurem Lieblingsobst!
Wächst es am Baum, Strauch oder am Boden? Welche Superkraft bekommt ihr davon?“

Noch Lust, teilzunehmen? Dann einfach das Bild (im Format DIN A3 oder DIN A4) direkt bei Heidrun Groe-
ger (Zimmer 325) oder an der Information am Landratsamt Würzburg abgeben oder senden an: Landrats-
amt Würzburg, Zeppelinstraße 15, 97070 Würzburg, Stichwort: Lieblingsobst. Einsendeschluss ist Freitag,
der 15. September 2023.

Die Spannung steigt, welche Super-Power wir von unserem heimischen Obst erhalten. Die Siegerin oder
der Sieger wird beim Streuobstmarkt um 14 Uhr gelost. Es warten tolle Gewinne.

Weitere Informationen: www.landkreis-wuerzburg.de/streuobstmarkt

Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung im Beruf Hauswirtschafter/in in Unterfranken
Einladung zum Informationsabend

Fortbildung verbessert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, ermöglicht aber auch einen betriebsinternen
Aufstieg in eine Führungsposition.

Am Mittwoch, 27. September 2023 um 18:00 Uhr können sich Fachkräfte mit Abschlussprüfung in der
Hauswirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Von-Luxburg-Str. 4, 97074 Würzburg
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über den geplanten berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft
informieren.

Die Regierung von Unterfranken bietet mit der Klara-Oppenheimer-Schule und den Ämtern für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten einen Lehrgang zur Vorbereitung auf diese Prüfung an.
Der Unterricht findet am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Würzburg und an der Klara-Op-
penheimer-Schule statt und dauert von Januar 2024 bis Februar 2026; die Ferienzeiten sind unterrichtsfrei.

Die zukünftigen Meisterinnen und Meister werden im Lehrgang auf die Prüfung und ihre späteren berufli-
chen Einsatzgebiete vorbereitet. Das Berufsbild des Meisters bzw. der Meisterin umfasst Tätigkeiten als
hauswirtschaftliche Fach- und Führungskraft mit Ausbilderfunktion in Haushalten unterschiedlicher Struktu-
ren, z.B. in Senioreneinrichtungen oder Betriebskantinen. Aber auch bei Unternehmen im Sektor hauswirt-
schaftlicher Dienstleistungen, in der Direktvermarktung und in der Gästebeherbergung sowie als Fachkraft
bei Verbänden, Fachverlagen und Presseorganen kann die Meisterin / der Meister tätig werden.
Der Lehrgang vermittelt daher betriebswirtschaftliche Grundlagen, Qualitäts-, Projekt- und Personalma-
nagement sowie Inhalte zu hauswirtschaftlichen Versorgungsleistungen.

Weitere Informationen erhalten interessierte Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter an der Regierung
von Unterfranken bei Veronika Mend, Tel. 0931 380 6259 oder per E-Mail: ernaehrung-landwirtschaft@reg-
ufr.bayern.de.

Volksbund erreicht epochalen Meilenstein

Noch hunderttausende gefallene oder im Zweiten Weltkrieg vermisste deutsche Soldaten werden vom
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gesucht. Der Verein, der im Auftrag der Bundesrepublik
Deutschland 2,8 Millionen deutsche Kriegsgräber in 46 Staaten erhält und pflegt, erreicht in den nächsten
Wochen einen Meilenstein: Bis zum Herbst sollen eine Million deutsche Kriegstote des Ersten und Zweiten
Weltkriegs geborgen sein – nach dem Fall des Eisernen Vorhangs vor allem in Osteuropa.

Vor dem Hintergrund dieses besonderen Meilensteins bittet der Volksbund um Unterstützung:  „Auch wenn
die Arbeit der Kriegsgräberfürsorge nicht mehr so stark im Fokus der Öffentlichkeit verankert ist, so bleibt
der humanitäre Auftrag des Volksbundes ebenso wichtig wie der Einsatz für Frieden und Völkerverständi-
gung“, sagt Volksbund-Bezirksgeschäftsführer Oliver Bauer. Die Arbeit des Volksbundes wird zu weiten
Teilen durch Spenden ermöglicht. In Bayern trägt in besonderem Maße die Haus-, Straßen- und Friedhofs-
sammlung dazu bei. „Leider fehlen uns hierfür vielerorts die ehrenamtlichen Sammler und Sammlerinnen.
Wer hierbei helfen möchte, kann sich gerne bei uns melden und aktiv die Sammlung unterstützen“, so
Bauer weiter. Geholfen werden kann auch direkt mit einer Spende an den Volksbund auf das Konto DE 48
7905 0000 0042 0176 40 bei der Sparkasse Mainfranken Würzburg. Auf Wunsch werden Spendenbeischei-
nigungen erstellt. Kontaktaufnahme mit dem Volksbund-Bezirksverband Unterfranken ist telefonisch unter
0931 / 52122 oder per Mail an bv-unterfranken@volksbund.de möglich. Informationen zur Arbeit des Volks-
bundes unter: www.volksbund.de.

Vielfältige Hauswirtschaft kennenlernen
Besuchstag an der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung

Kitzingen – Hauswirtschaft sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen. Sie leistet einen wertvollen Beitrag für Ge-
sellschaft, Familie und Menschen. Am Mittwoch, 6. September 2023 kann man sich im Zeitraum von 11.00
bis 17.00 Uhr über die Fortbildung zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung informieren in Kitzin-
gen in der Mainbernheimer Str. 103. Dort startet dann auch in wenigen Wochen die Fachschule für Ernäh-
rung und Haushaltsführung mit einer neuen Schulform.

Angesprochen sind alle, die eine neue berufliche Perspektive suchen oder fit für den eigenen Haushalt wer-
den wollen. Sie erlernen viele Tipps, wie man bei der Hausarbeit Zeit spart, die man für Hobbys, Freizeit
oder Aktivitäten mit den Kindern verwenden kann. Wer richtig gut kochen lernen will, ohne Fertiggerichte
und dazu noch gesund, kann dies im Bereich Ernährung. Auch energie- und umweltbewusstes Waschen
und Reinigen gehören dazu.
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Die Schule bietet den Abschluss als Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung und gleichzeitig zur
staatlich geprüften Hauswirtschafterin. Darüber hinaus erwirbt man die Berechtigung, haushaltsnahe
Dienstleistungen gemäß § 45a SGB XI für Pflegebedürftige anzubieten.

Der Unterricht findet über die Dauer von 20 Monaten statt, an einem Tag pro Woche. Damit ist der Besuch
gut in der Familienphase mit Kindergarten- und Schulkindern und/oder einer Teilzeitbeschäftigung möglich.
Der Besuch der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung ist kostenfrei, lediglich für Bücher, Ar-
beitsmaterialien und Exkursionen entstehen Kosten.

Eine Anmeldung für den Besuchstag ist nicht nötig. Wer sich aber im Vorfeld zum Besuchstag oder dem
Schulstart informieren möchte, kann sich an Thea Schlesinger wenden am Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, Mainbernheimer Str. 103, Kitzingen, poststelle@aelf-kw.bayern.de, Tel. 09321-3009-0.

Informationsangebot zur Existenzgründung, Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge

Der nächste Sprechtag ist am Donnerstag, 14. September 2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr. Anmeldung bei
Brigitte Schmid, Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung, Tel. 0931 8003-5112.
Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de.
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Mitteilungen der Vereine, Organisationen und Kirchen
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Kirchliche Nachrichten
der katholischen Filialgemeinden

Geroldshausen und Moos

Pfarramt Kirchheim Tel.: 09366 522 Fax: 09366 982 921
e-mail: pfarrei.kirchheim@bistum-wuerzburg.de
Öffnungszeiten: Di 10:00 - 12:00 Uhr, Mi 12:00 - 14:00 Uhr, Do 15:00 - 18:00 Uhr
Pfarreiengemeinschaft Sankt Petrus - Der Fels: www.pg-sanktpetrus.de
Pfarrer: Dr. J. Jelonek, Tel.: 09306 1244    e-mail: jerzy.jelonek@bistum-wuerzburg.de
Pfarrvikar: F. Elsesser, Tel.: 09366 98 26 678      e-mail: frank.elsesser@bistum-wuerzburg.de
Gemeindereferent: B. Müller Tel.: 09306 98 38 05 e-mail: bernd.mueller@bistum-wuerzburg.de
Gemeindeassistentin: M. Düchs Tel.: 09306 98 38 05 e-mail: maria.duechs@bistum-wuerzburg.de
Gemeindereferentin: M. Greier Tel.: 09306 98 37 89   e-mail: melanie.greier@bistum-wuerzburg.de
_____________________________________________________________________________________

für St. Thomas Morus, Geroldshausen

So. 03.09. 22. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:15 Messfeier für die Pfarrgemeinde

So. 09.09. 13:00 Trauung

So. 10.09. 23. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:15 Wort-Gottes-Feier

So. 17.09. 24. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:15 Wort-Gottes-Feier

So. 24.09. 25. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:15 Wort-Gottes-Feier

……………………………………………………………………………………………………………..
für St. Nikolaus, Moos

Sa. 02.09. 18:00 Wort-Gottes-Feier

So. 10.09. 23. SONNTAG IM JAHRESKREIS
  9:00 Wort-Gottes-Feier

Sa. 16.09. 18:00 Wort-Gottes-Feier

Fr. 22.09. 18:00 Messfeier

Sa. 23.09. 14:00 Taufe

So. 24.09. 25. SONNTAG IM JAHRESKREIS
  9:00 Familiengottesdienst (Messfeier) für die Pfarrgemeinde zum Erntedank

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Pfarrbüro Kirchheim ist von 28.08. - 08.09.2023 nur am Dienstag geöffnet.
Das Pfarrbüro Kleinrinderfeld ist von 28.08. - 08.09.2023 geschlossen.
In dringenden Verwaltungsangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die Pfarrbüros in Kist Tel. 09306
1369, Eisingen Tel. 09306 1230 oder Waldbrunn Tel. 09306 1244.
Pfarrvikar Elsesser ist von 28.08. - 08.09.2023 im Urlaub.
Die seelsorgliche Vertretung übernimmt Pfr. Dr. Jelonek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FIRMUNG 2023
Die Firmung für unsere PG Petrus der Fels und PG Kreuz Christi findet am Dienstag,
07. November 2023 um 14.00 Uhr in Kirchheim statt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERSTKOMMUNION 2024
Die Vorbereitung zur Erstkommunion beginnt mit dem ersten Elternabend am 21.09.23 um
19 Uhr in der neuen Kirche St. Michael in Kirchheim (für die Eltern der PG Sankt Petrus-Der Fels).
Sollte Ihr Kind noch keine Einladung bekommen haben, würde aber gerne teilnehmen, melden Sie
sich doch bitte im Pfarrbüro Kirchheim oder unter melanie.greier@bistum-wuerzburg.de.

Obst- und Gartenbauverein Geroldshausen

Sommerlicher Dauerblüher, den es in einer breiten Sorten- und Farbenpalette gibt, ist die
Schafgarbe. In den meisten Gärten blüht sie in gelb, ab und zu noch in rot, und doch gibt es sie
in einer großen Farbenvielfalt. Als Schnittblume erfreut sie über viele Tage in der Vase. Die
gelbe – Goldgarbe genannt – hat sich außerdem als Trockenblume bewährt. Sie behält sehr
lange ihre Farbe, sodass sie in der blütenarmen Zeit Farbe in grüne Zweige wie Buchs oder Eibe
bringt.

Noch ist Aussaatzeit für Spinat und Feldsalat. Beim Feldsalat auf Winterhärte achten, so kann
auch an frostfreien Tagen im Winter der Salatbedarf gedeckt werden.

Als Pflegearbeit fällt jetzt das Zurückschneiden der Himbeerruten an. Diese werden nach der
Ernte bodennah abgeschnitten. Auch bei den Brombeeren werden die Ruten entfernt, die in
diesem Jahr getragen haben.

Auf leeren Beeten kann man noch den Versuch starten mit frühen Radieschen einen
herbstlichen Genuss zu bekommen.

Abfallende, wurmstichige Äpfel – die in den Früchten enthaltenen Maden sind die Raupen des
Apfelwicklers – entweder verbrauchen oder aber in den Biomüll. Wenn beides nicht möglich ist,
kann man sie in einem Fass oder Eimer mit Wasser vergären, um so eine Verpuppung der Tiere
in der Erde zu unterbinden.

Falls in Ihrem Garten eine Tafeltraube wächst, muss auch sie mit Wasser versorgt werden, sonst
bilden sich keine großen Beeren aus. Triebe der Tafeltrauben etwa 40 cm oberhalb der Traube
entspitzen. Sobald sie reifen, ist es meist nötig einen Schutz gegen Vogel- und Wespenfraß
anzubringen. Hierfür gibt es nicht nur großflächige Netze, sondern auch kleine „Säckchen“ worin
jede Traube eingepackt wird.

Nicht vergessen:
Am 3. September 2023 Tagesfahrt nach Mannheim zur Bundesgartenschau. Wer die
Anmeldung versäumt hat, baldmöglichst nachholen.

Ihr Obst- und Gartenbauverein Geroldshausen
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Privatanzeigen
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